Allgemeine Geschaftsbedingungen

Diese Version der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen ist ab dem 3. Oktober 2025 gultig.

|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1

Die vorliegenden allgemeinen Geschéaftsbedingungen(im Folgenden AGB genannt) enthalten
die Regeln fur die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege durch BB Trade
Estonia OU mit Sitz in Estland an folgender Adresse: Harju maakond, Tallinn, Lasnaméae
linnaosa, Tahesaju tee 9, 13917 ESTLAND (Buro Nr. 10, 2. Stock), eingetragen im estnischen
Handelsregister unter der Nummer 14814864 und Inhaber einer Lizenz fur die Erbringung von
Finanzdienstleistungen im Bereich virtueller Wahrungen mit der Nummer FVT000209 (im
Folgenden zondacrypto genannt), Betreiber der zondacrypto-Borse flr virtuelle Wahrungen auf
der Website zondacrypto.com und Subdomains (im Folgenden Bodrse genannt), sowie die

Regeln fur die Nutzung der Borse durch Nutzer und Kunden (wie in § 3(2) den AGB definiert).

§ 2

1. Das Informations- und Kommunikationssystem - von zondacrypto besteht aus einer Reihe
von zusammenarbeitenden IT-Geraten und Software, die die Verarbeitung und Speicherung
sowie das Senden und Empfangen von Daten Uber Telekommunikationsnetze mit Hilfe eines fur

den jeweiligen Netzwerktyp geeigneten Endgerats gewahrleisten.

2. Das zondacrypto-System sammelt personenbezogene Daten der Nutzer und Kunden der
Borse und ihre Verarbeitung erfolgt gemaR den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natlrlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung). Weitere Informationen



Uber die Verarbeitung der personlichen Daten von Nutzern und Kunden der Bérse sowie von

Besuchern der zondacrypto-Website finden Sie in der Datenschutzrichtlinie.

3. zondacrypto erbringt Dienste der Informationsgesellschaft (im Sinne der Richtlinie (EU)
2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 Uber ein
Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die

Dienste der Informationsgesellschaft), die Folgendes umfassen:

a) den Kunden die Moglichkeit bieten, sich Uber die Boérse zu verbinden, damit sie
untereinander Transaktionen fir den Kauf, den Tausch oder den Verkauf von virtuellen
Wahrungen (im Folgenden Kryptowahrungen genannt), wie auch von Wahrungen, die als
offizielle Zahlungsmittel anerkannt sind (im Folgenden FIAT-Wahrungen genannt) abschliel3en
kénnen, welche an der Borse verflgbar sind. zondacrypto ist in keiner Weise, an den von den
Kunden Uber die Bodrse getatigten Transaktionen beteiligt, sondern stellt lediglich die

Instrumente zur Durchflihrung solcher Transaktionen zur Verfiigung;

b) Kryptowahrungen speichern oder verwalten, um es den Kunden zu ermdoglichen,

untereinander die oben (a) genannten Transaktionen durchzufiihren;

c) Ermoglichung der Ein- und Auszahlung von FIAT-Wahrungen durch die Kunden uber
Zahlungsdienstleister, damit die Kunden die unter (a) genannten Transaktionen untereinander

durchfihren konnen;

d) Erleichterung der Durchfihrung des Transfers von Kryptowahrungen aus den Wallets der

Kunden, die privat oder von einem anderen Dienstleister gehalten werden, und umgekehrt;
(nachstehend zusammenfassend als die Dienstleistungen bezeichnet).

4. Im Rahmen der in Absatz 3 oben genannten Dienstleistungen erbringt zondacrypto keine
Zahlungsdienstleistungen. Alle Zahlungsdienste, die fir die Abwicklung von Transaktionen
zwischen Kunden erforderlich sind, insbesondere die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen,
werden im Rahmen der Zusammenarbeit mit zondacrypto von Zahlungsdienstleistern erbracht,
die Uber die entsprechenden Lizenzen und Genehmigungen verfliigen. Eine Liste dieser
Dienstleister ist unter folgender Adresse verflgbar:

https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/liste-der-zahlungsdienstleister.



https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/datenschutzrichtlinie
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/liste-der-zahlungsdienstleister

zondacrypto hat das Recht, die Liste der verfigbaren Zahlungsdienstleister zu dndern, um die
erbrachten Dienstleistungen zu optimieren, ihre Qualitat oder Sicherheit zu verbessern oder sie
an aktuelle Marktstandards anzupassen und neue L&sungen einzufihren. zondacrypto ist
berechtigt, die Liste der Zahlungsdienstleister zu aktualisieren, wobei eine solche Aktualisierung
keine Anderung der Nutzungsbedingungen darstellt, sofern sie keine negativen Auswirkungen

auf die Rechte oder Pflichten der Nutzer/Kunden hat.

5. Die Bedingungen fir die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen fir Kunden durch
Zahlungsdienstleistungsanbieter werden in gesonderten Vertrdgen zwischen dem jeweiligen
Zahlungsdienstleistungsanbieter und dem Kunden sowie in den von diesen

Zahlungsdienstleistungsanbietern erlassenen Vorschriften festgelegt.

6. Uber das von der zondacrypto bereitgestellte Informations- und Kommunikationssystem
werden dem Kunden Informationen Uber die Hohe der Geldbetrage in Kryptowahrungen oder
FIAT-Wahrungen zur Verfliigung gestellt, mit denen er derzeit Transaktionen durchfiihren kann,
wobei die Zahlungsdienstleister selbst Geldbetrage in FIAT-Wahrungen zugunsten der Kunden

halten.

7. zondacrypto hat keine Kontrolle Giber die an der Boérse verfiigbaren Kryptowahrungskurse und

ist auch kein sogenannter Market Maker.

8. Die Wechselkurse der einzelnen Kryptowahrungen an der Bdrse ergeben sich aus

Transaktionen, die von den Borsenkunden ohne Zutun von zondacrypto abgeschlossen werden.

§3
1. zondacrypto bietet Dienstleistungen an der Boérse fir folgende Entitaten an:
a) naturliche, voll geschéaftsfahige Personen, die mindestens 18 (achtzehn) Jahre alt sind,

b) juristische Personen und andere rechtsfahige Einrichtungen auf der Grundlage der fir sie

geltenden gesetzlichen Bestimmungen, die die AGB akzeptiert haben und eine Vereinbarung



Uber die Erbringung der Dienstleistungen gemal} den in Abschnitt 1ll der AGB beschriebenen

Bedingungen getroffen haben.

2. Fir die Zwecke der AGB gilt als Nutzer jede in Absatz 1 hiervor aufgefuhrte Entitat, die eine
Registrierung im Borsensystem veranlasst hat und deren ldentitdt von zondacrypto nicht
uberpruft wurde, wahrend als Kunde jede in Absatz 1 hiervor aufgefuhrte Entitat gilt, die den
gesamten Prozess der ldentitatsiberprifung bestanden hat, was bedeutet, dass zondacrypto

eine Geschéaftsbeziehung mit ihr eingegangen ist.

3. Die Erbringung von Dienstleistungen durch zondacrypto erfolgt gegen eine Gebdihr.
Informationen Uber die Hohe der Gebuhren, die zondacrypto fur die Auszahlung einer
bestimmten Kryptowahrung erhebt, sowie die Anzahl der erforderlichen Netzwerkbestatigungen
bei der Einzahlung werden jedes Mal im Auftragspanel fur die Auszahlung oder Einzahlung
generiert. Andere Gebuhrenrichtlinien sind in der_Tabelle der Gebuhren und Provisionen
aufgeflihrt. Die aufgeflihrten Gebuhren stellen die Summe aller Gebuhren dar, die der Kunde im
Zusammenhang mit der jeweiligen Funktionalitat, die an der Borse zur Verfligung steht, zu
zahlen hat, und beinhalten sowohl die Geblhren und Provisionen, die von den in § 2(4) der
AGB aufgefiihrten Zahlungsdienstleistern flir die Erbringung von Zahlungsdienstleistungen fiir
den Kunden erhoben werden, als auch die an zondacrypto zu zahlende Provision fir die
Ermdglichung des Abschlusses von Transaktionen zwischen den Kunden. zondacrypto bleibt in
keiner Weise der Empfanger der Gebihren und Provisionen im Zusammenhang mit der

Erbringung von Zahlungsdienstleistungen durch die Zahlungsdienstleister.

4. Im Zusammenhang mit dem gebuhrenpflichtigen Charakter der von zondacrypto erbrachten
Dienstleistungen erhebt zondacrypto flr jede ausgeflihrte Transaktion die in der Tabelle der

Gebuhren und Provisionen angegebenen Handelskommissionen. Liegt eine gegebene

Kommission, berechnet auf der Grundlage der in der Gebihren- und Spesentabelle
angegebenen Kommissionsprozentsatze, unter dem madglichen Mindestwert einer gegebenen
FIAT-Wahrung (0,01 Teil einer gegebenen Wahrung), kann zondacrypto den Mindestwert der

Kommission in Rechnung stellen, was eine Erhéhung der in der Tabelle der Gebuhren und

Provisionen angegebenen Prozentsatze zur Folge haben kann, jedoch nur bis zum oben

genannten Umfang (d.h. bis zum méglichen Mindestwert der Kommission).


https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen

Il. TECHNISCHE BEDINGUNGEN FUR DIE NUTZUNG DER BORSE

§4

1. Um die Borse einwandfrei nutzen zu kdnnen, ist ein Gerat mit Internetzugang erforderlich,
das einen Webbrowser (z.B. Mozilla, Opera, Chrome) unterstutzt, sowie die Bereitstellung von
Java Script und Cookies im Browser erforderlich. zondacrypto warnt und weist darauf hin, dass

die Verwendung eines veralteten Webbrowsers zu Fehlfunktionen der Borse fuhren kann.

2. Jeder Nutzer und Kunde ist allein dafiir verantwortlich, dass die technische Kompatibilitat
zwischen der von ihm verwendeten EDV-Ausstattung oder dem Endgerdt und seinem
Informations- und Kommunikationssystem- oder Telekommunikationssystem und der Borse

gewahrleistet ist.

3. zondacrypto wird bei der Aktualisierung der Bérse im Falle von bedeutenden technologischen
Anderungen an den Dienstleistungen, die die Qualitdt der angebotenen Dienstleistungen
beeintrachtigen, diese Informationen den Nutzern und Kunden per E-Mail an die in der Borse
angegebene E-Mail-Adresseoder durch Publikation an einer gut sichtbaren Stelle in der Borse
mitteilen. Eine Anderung der technischen Anforderungen gilt nicht als Anderung der AGB, es sei
denn, sie fuhrt dazu, dass zondacrypto den Nutzern und Kunden ihre Dienstleistungen nicht

mehr zur Verfiigung stellen kann.

4. zondacrypto behalt sich das Recht vor, die Bereitstellung einzelner Funktionalitaten der Borse
zu unterbrechen oder zu beenden, wenn die Wartung, Uberholung oder Erweiterung der
technischen Basis dies fur die Stabilitdt des Borsenbetriebes erforderlich macht. Wenn eine
solche Notwendigkeit eintritt, wird zondacrypto sich bemuhen, die Nutzer und Kunden im
Voraus unter Angabe von Datum und Uhrzeit der technischen Unterbrechung zu

benachrichtigen.

5. zondacrypto behalt sich das Rechtvor, den Zugang zu einigen oder allen Funktionalitaten der
Borse aufgrund des Inhalts der in einem bestimmten Gebiet geltenden Gesetzgebung oder

gegenuber einzelnen Nutzern oder Kunden zu beschranken.



6. Die Nutzung der Borse durch Nutzer und Kunden basiert auf den Grundsatzen der
"Client-Server"-Architektur, was bedeutet, dass alle Anderungen auf der Serverseite der Bérse
verarbeitet, implementiert usw. werden und das Gerat des Nutzers oder Kundens die Partei ist,

die die Anfrage stellt und die Informationen herunterladt.

7. zondacrypto ist nicht verantwortlich fur Wallets, Dienstleistungen, etc., die der Nutzer oder
Kunde verwendet, um Kryptowahrungen aulRerhalb der Infrastruktur der Borse zu speichern und
die nicht Teil der Infrastruktur von zondacrypto sind, selbst wenn diese Wallets oder
Dienstleistungen verwendet werden, um Uberweisungen von Kryptowahrungen zur oder von

der Borse durchzufiihren.

lll. Art und Weise sowie Bedingungen des Vertragabschlusses Uber die Erbringung von

Dienstleistungen § 5

1. Der Abschluss des Dienstleistungsvertrags zwischen dem Kunden und zondacrypto erfolgt
mit der Annahme der Identifizierung und Uberpriifung der Identitét des Nutzers, die im Rahmen
der Registrierung eines Kontos an der Borse (im Folgenden als Kontoregistrierung bezeichnet)
durchgeflhrt wird. Mit dem Abschluss des Vertrages Uber die Erbringung von Dienstleistungen

wird der Nutzer zum Kunden von zondacrypto.

2. Die Registrierung eines Kontos an der Borse ist immer gleichbedeutend mit der Annahme der

vorliegenden AGB.
3. Durch die Annahme der vorliegenden AGB erklart jeder Nutzer und Kunde, dass:

a) er/sie sich der Risiken von Investitionen in Kryptowahrungen bewusst ist sowie der tatsache,
dass ein Element dieser Risiken die Moglichkeit ist, alle investierten Gelder aufgrund von

Anderungen der Wechselkurse von Kryptowahrungen zu verlieren;

b) er/sie sich bewusst ist, dass das Hauptrisiko eines jeden Internetnutzers, einschliel3lich
derjenigen, die elektronisch erbrachte Dienstleistungen in Anspruch nehmen, in der Mdglichkeit
besteht, dass die Kontrolle Uber das Gerat des Nutzers oder Kundens von einem Dritten
ubernommen wird oder die Daten des Nutzers oder des Kunden auf andere Weise von Dritten

erworben werden, um das Konto an der Borse zu Ubernehmen, was unter anderem zum



Diebstahl der Gelder des Kunden fihren kann - der Nutzer oder der Kunde ist fir die oben
genannten Ereignisse allein verantwortlich und kann aus diesem Grund keine Anspruche

gegenuber zondacrypto geltend machen.

§6

1. Der Vertrag Uber die Erbringung von Dienstleistungen zwischen zondacrypto und dem

Kunden wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

2. Um die Kontoregistrierung abzuschlieRen, ist die Eingabe einer E-Mail-Adresse, eines
Passworts, einer Telefonnummer und eines eindeutigen Logins fir das individuelle Konto sowie
einer PIN-Nummer (Login und PIN-Nummer sind nur bis zum 31.01.2024 erforderlich) und eine
Zwei-Faktor-Authentifizierung erforderlich. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (nachstehend
"2FA" genannt) bedeutet die Bestatigung der Identitat des Kunden durch zwei verschiedene
Authentifizierungsfaktoren, die meist zusatzliche Informationen wie Codes, Schliissel, physische

Gerate oder Sicherheitsfragen umfassen.

3. Um die Dienste nutzen zu kénnen, wird jedem Nutzer nach der Kontoregistrierung eine

individuelle Bezeichnung (im Folgenden &quot;Konto&quot; genannt) zugewiesen.

4. Jeder Nutzer und Kunde kann ein Konto an der Bérse haben, wobei zu bertcksichtigen ist,
dass dieselbe Telefonnummer nur einem Konto eines Kunden, der eine Einzelperson ist, und

den Konten der institutionellen Kunden, die er vertritt, zugewiesen werden kann.

5. Wenn eine Situation festgestellt wird, in der eine einzige Telefonnummer mehreren Konten
von Kunden, die natlrliche Personen sind, zugewiesen ist, kann zondacrypto von jedem dieser
Kunden verlangen, die jedem dieser Konten zugewiesene Telefonnummer zu aktualisieren.
Wird die im vorstehenden Satz genannte Aktualisierung nicht innerhalb der von zondacrypto
gesetzten Frist, die mindestens 7 Tage betragt, vorgenommen, ist zondacrypto berechtigt, die
Erbringung von Dienstleistungen fir den Kunden auszusetzen und das Konto zu sperren, bis

die erforderliche Aktualisierung der Telefonnummer vorgenommen wird.



6. Daruber hinaus ist es erforderlich, dass der Nutzer/Kunde eine Telefonnummer angibt, die fur
die Dauer der Geschéaftsbeziehung mit zondacrypto (u.a. im Zusammenhang mit der
Ubermittlung von sicherheitsrelevanten Informationen der Bérse an den Nutzer/Kunden) als
dem Nutzer/Kunden direkt zugeordnete Telefonnummer aktiv und aktuell bleiben muss. Im Falle
einer Anderung der Telefonnummer ist der Nutzer/Kunde verpflichtet, zondacrypto diese
unverziglich mitzuteilen und die diesbezlglichen Daten im Account entsprechend zu
aktualisieren. Der Besitz einer veralteten oder inaktiven Telefonnummer berechtigt zondacrypto,
die Erbringung von Dienstleistungen fur den Nutzer/Kunden auszusetzen und die Funktionalitat

des Kontos an der Bérse einzuschranken, bis die notwendige Aktualisierung erfolgt ist.

7. Um die volle Funktionalitat des Kontos zu erhalten, ist es notwendig, die Identifizierung des

Nutzers vorzunehmen durch:

a) im Falle eines Nutzers, der eine naturliche Person ist: die Bereitstellung von Daten aus dem
Dokument, das die Identitdt des Nutzers belegt, einschliellich des Vor- und Nachnamens, der
Staatsangehorigkeit sowie der Wohnanschrift, des Geburtslandes, der Angaben zum
steuerlichen Wohnsitz und der Erklarung Uber die Austibung eines wichtigen politischen Amtes,
der Telefonnummer, Geburtsdatum und - fir Lander, in denen dies gilt - die personliche
Identifikationsnummer (z. B. PESEL) oder eine Erklarung, dass sie keine solche Nummer

haben;

b) im Falle eines Nutzers, der eine juristische Person oder eine organisatorische Einheit ist:
einen Scan des Auszugs aus dem einschldgigen Handelsregister, in dem die Einheit
eingetragen ist, Angaben zur Geschaftstatigkeit, einen Scan der Bestatigung der Zuteilung der
Steueridentifikationsnummer und anderer nationaler Identifikationsnummern b) falls eine
bestimmte Nummer nicht im Handelsregisterauszug angegeben ist - sowie Angaben aus dem
Dokument, das die Identitdt der zur Vertretung des Nutzers befugten Person bestatigt,
einschlief3lich Vor- und Nachname, Staatsangehdrigkeit und Anschrift des Wohnorts, Angaben
zur steuerlichen Ansassigkeit, Geburtsland, politisch exponierte Stellung, Telefonnummer,
Geburtsdatum und persénliche Identifikationsnummer oder eine Erklarung, dass sie keine
haben. Der Nutzer ist aulerdem verpflichtet, die oben genannten Informationen Uber alle
wirtschaftlichen Eigentimer des Nutzers bis hin  zur Benennung natlrlicher Personen

bereitzustellen.



8. Um die Identitdt zu Uberprufen, muss der Nutzer zondacrypto ein Identitdtsdokument
vorlegen, indem er es in Form eines Fotos Uber das Formular auf der Bérse hochladt. Das Foto
des Identitdtsdokuments muss die folgenden Bedingungen erflillen: wenn die Person aus der
Europaischen Union kommt - sollte es ein nationaler Personalausweis oder ein Reisepass sein,
wenn die Person aus einem Land aulerhalb der Europaischen Union kommt - sollte nur ein
Reisepass verwendet werden, das Dokument muss von einer staatlichen Institution ausgestellt
sein, die Daten auf dem Dokument missen klar sein, alle Rander des Dokuments missen
sichtbar sein, keine der Daten diirfen verdeckt sein. Die Datei darf keine Anzeichen einer
digitalen Veranderung enthalten (z.B. ein Element wurde mit einem Grafikprogramm Gbermailt).
zondacrypto kann den Nutzer auffordern, ein Foto seines Ausweisdokuments zu senden, das so
aufgenommen wurde, dass das Gesicht des Nutzers, das Ausweisdokument und ein Stlck
Papier mit dem aktuellen Datum darauf (sog. "Selfie") gleichzeitig zu sehen sind, oder den
Nutzer per Telefon oder Videokommunikator (Uber eine von zondacrypto empfohlene

Anwendung) zu kontaktieren.

9. Die Bestatigung der Adresse des Nutzers oder der Person, die den Nutzer vertritt, oder des
tatsachlichen Beglnstigten des Nutzers kann anhand eines Fotos im .jpg- oder .png-Format,
einer auf den Nutzer oder die angegebene Person ausgestellten Rechnung (flr Strom, Wasser,
Gas usw.), eines Vertrags mit einer offentlichen Treuhandeinrichtung, eines offiziellen
Schreibens oder eines Kontoauszugs oder einer Uberweisungsbestatigung eines Finanzinstituts
erfolgen, auf dem die Adressdaten des Nutzers oder der angegebenen Person zusammen mit
dem Vor- und Nachnamen sowie dem Datum der Erstellung, die nicht alter als 6 (sechs) Monate

sein darf, erbracht werden.

10. Zum Zweck der ordnungsgemaBen Uberprifung des Nutzers und der Analyse zur
Verhinderung von Betrug ist zondacrypto berechtigt, offene, im Internet verfligbare

Informationsquellen und die Analyse von Metadaten zu nutzen.

11. Die Verifizierung des Benutzers erfolgt in mehreren Schritten - durch die Uberpriifung der
Identitat des Benutzers ("Proof of Identity"), die Uberpriifung der Adresse des Benutzers ("Proof
of Address") und andere Informationen Uber den Benutzer und andere Aussagen des Benutzers
(bezuglich der AML-Politik). Es ist vorgesehen, dass bestimmte Funktionen der Boérse
eingeschrankt werden koénnen, wenn nicht alle Verifizierungsschritte erfillt werden (der

Verifizierungsprozess wird vom Benutzer abgebrochen). Um alle Funktionalitaten nutzen zu



kénnen, und insbesondere um die Abhebung von Geldmitteln aulerhalb der Bdrse zu

realisieren, ist der Benutzer verpflichtet, alle Verifizierungsschritte erfolgreich abzuschlie3en.

12. Sollten sich wahrend der Laufzeit des Vertrages Uber die Erbringung von Dienstleistungen
zwischen zondacrypto und dem Kunden die vom Kunden im Rahmen des Identifizierungs- und
Verifizierungsprozesses vor der Aufnahme der Geschéftsbeziehung angegebenen Daten
andern oder die im Rahmen dieses Prozesses eingereichten Dokumente ungultig werden, so ist
der Kunde verpflichtet, zondacrypto unverziiglich tiber die Anderung der Daten zu informieren
und die erforderlichen Dokumente zur Bestatigung der Anderungen vorzulegen bzw. ein
aktualisiertes Dokument zu Udbermitteln, wenn das vorherige ungiltig geworden ist. Das
Versaumnis, die Daten zu aktualisieren oder gultige Dokumente vorzulegen, kann dazu fuhren,
dass bestimmte Funktionalitaten der Borse fir den jeweiligen Kunden eingeschrankt werden,
einschliellich des Ausschlusses der Moglichkeit, Einzahlungen und Auszahlungen
vorzunehmen, bis die Daten aktualisiert sind, was sich aus den geltenden Gesetzen und

Vorschriften von zondacrypto ergibt.

13. zondacrypto halt die europaischen und nationalen Gesetze zur Bekampfung von
Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung ein, insbesondere die Richtlinie (EU) 2015/849 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung von zur
Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwasche und der
Terrorismusfinanzierung, zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Européischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (Amtsblatt der EU L
141 vom 05.06.2015, S. 73), geandert durch die Richtlinie (EU) 2018/843 des Europaischen
Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwasche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Anderung der Richtlinien 2009/138/EG
und 2013/36/EU. Die Inanspruchnahme der von zondacrypto bereitgestellten Dienstleistungen
durch den Kunden impliziert die Annahme der entsprechenden Anwendung der oben genannten

Vorschriften.

§7



1. In Zusammenhang mit den geltenden Rechtsvorschriften in Estland, die die Bestimmungen in
§ 4 der Verordnung des Finanzministeriums tber die Anforderungen und das Verfahren zur
Identifizierung von Personen und die Uberpriifung personenbezogener Daten mit Hilfe der
Informationstechnologie umsetzen, teilt zondacrypto mit, dass die Tatigkeiten in
Zusammenhang mit der Identifizierung von Nutzern und Kunden und der Uberpriifung ihrer
personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Bestimmungen des estnischen Gesetzes

vom 26. Oktober 2017 zur Verhinderung von Geldwdsche und insbesondere der

Terrorismusfinanzierung durchgefihrt werden, insbesondere:

a) § 19 des oben vorgenannten Gesetzes, der die Verpflichtung zur Anwendung von

MaRnahmen der finanziellen Sicherheit regelt;

b) § 20 des vorgenannten Gesetzes, der den Umfang der MalRnahmen zur finanziellen

Sicherheit regelt,

c) § 21 des vorgenannten Gesetzes zur Regelung der Identifizierung des Nutzers und des

Kundens in Zusammenhang mit natlrlichen Personen,;

d) § 22 des vorgenannten Gesetzes zur Regelung der Identifizierung des Nutzers und des

Kundens in Zusammenhang mit juristischen Personen;
e) § 23 des vor genannten Gesetzes liber die Uberwachung von Geschaftsbeziehungen.

2. Die ldentifizierung der Person des Nutzers und des Kundens oder der Person, die den Nutzer
oder den Kunden vertritt oder deren wirtschaftlicher Eigentiimer ist, und die Uberpriifung ihrer
Identitat mit IT-Mitteln erfolgt nach dem in Artikel 31 des estnischen Gesetzes zur Bekampfung

von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung vom 26. Oktober 2017 festgelegten Verfahren.

3. Die Identifizierung der Person des Nutzers oder der Person, die den Nutzer vertritt oder sein
wirtschaftlicher Eigentiimer ist, und die Uberpriifung seiner Identitat verpflichten zondacrypto
nicht dazu, eine Geschaftsbeziehung herzustellen oder die Verfligbarkeit von Dienstleistungen

Zu garantieren.

4. Ausflihrliche Informationen zur Kontoregistrierung und Identitatsprifung finden Sie hier. Die
Uberpriifung kann als nicht erfolgreich angesehen werden, wenn die Identifikationsdaten nicht

mit den zur Uberpriifung vorgelegten Dokumenten (bereinstimmen oder wenn die vorgelegten
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Dokumente in einer anderen Sprache als Polnisch oder Englisch abgefasst sind oder wenn die
Qualitat der vorgelegten Dokumente es unmdglich macht, sie zu lesen oder ihre Echtheit zu

Uberprifen.

5. Die ldentifizierung und Uberprifung mit IT-Mitteln wird insbesondere dann als fehlerhaft

angesehen, wenn:

a) die natlrliche Person oder der Vertreter einer juristischen Person absichtlich Angaben
gemacht hat, die nicht mit der Identifizierung der Person Ubereinstimmen, die mit den im

Uberpriifungsverfahren verwendeten Daten abgeglichen wurde;

b) im Verlauf einer Identifizierung, Befragung oder eines Interviews die Sitzung beendet oder
unterbrochen wird oder der Informationsfluss, der den synchronisierten Ton und das
synchronisierte Bild tUbermittelt, von unzureichender Qualitat ist (z. B. nicht zum Lesen von

Ausweisdaten geeignet);

c) die naturliche Person oder der Vertreter einer juristischen Person hat die Bestimmungen von
§ 2(4)-(6) der in Estland geltenden Verordnung des Finanzministeriums lber die Anforderungen
und Verfahren zur Identifizierung von Personen und zur Uberpriifung personenbezogener Daten
mit IT-Mitteln nicht bestatigt;

d) eine natlrliche Person oder ein Vertreter einer juristischen Person die Anweisungen von
zondacrypto, die sich aus § 7 (2) und (3) der in Estland geltenden Verordnung des
Finanzministeriums Uber die Anforderungen und das Verfahren zur Identifizierung von Personen

und zur Uberpriifung personenbezogener Daten mit IT-Mitteln ergeben, nicht befolgt hat;

e) eine Einzelperson oder ein Vertreter einer juristischen Person die Hilfe anderer Personen

ohne die ausdrtickliche Genehmigung von zondacrypto in Anspruch nimmt;
f) ein Verdacht besteht, der auf Geldwasche oder Terrorismusfinanzierung hinweisen konnte.

6. Eine Geschaftsbeziehung zwischen zondacrypto und dem Kunden (nachfolgend Nutzer
genannt) kommt zustande, wenn die ldentitat des Nutzers vollstandig und positiv festgestellt
und verifiziert wurde und zondacrypto das Zustandekommen der Geschéaftsbeziehung bestatigt
hat.



7. Gleichzeitig kann zondacrypto, wenn es nach der korrekten Kontoerstellung oder im Laufe
einer Geschaftsbeziehung erforderlich ist, den Nutzer oder Kunden zu identifizieren, um die
ordnungsgemafle Erbringung der Dienstleistungen zu gewahrleisten, und sich diese
Notwendigkeit aus der Bestatigung der Identitdt des Nutzers oder Kunden ergibt, um ihm die
Nutzung der von zondacrypto angebotenen Werkzeuge (einschlief3lich der zum Einloggen) zu
ermoglichen, eine zusatzliche Verifizierung, einschliellich einer Videoverifizierung, anfordern,
um die Sicherheit des Zugangs zum Konto des Nutzers oder Kunden und die ordnungsgemafe

Erbringung dieser Dienstleistungen zu gewahrleisten.

IV. BEDINGUNGEN FUR DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN

§8

1. Die Dienstleistungen werden Uber die Bdrse unter der Domain zondacrypto.exchange und

Subdomains erbracht.

2. Die Nutzung der Dienstleistungen erfolgt durch Einloggen in das Konto auf der Borse. Die
Nutzung der Borse mittels externer Anwendungen, Overlays oder Plug-ins, unbekannter Gerate
oder ungesicherter Netzwerke oder an oOffentlich zuganglichen Orten, erfolgt auf eigenes Risiko

des Kunden, fiir das zondacrypto nicht haftet.

3. Um die gesammelten Gelder sowie die Kryptowahrungen auf den Konten zu sichern,
verwendet zondacrypto die auf zondacrypto.com unter dem Reiter "Sicherheit" beschriebenen
SicherheitsmaRnahmen. Wenn zondacrypto einen unbefugten Zugriff Dritter auf das Konto
feststellt oder begriindete Zweifel an der Sicherheit der Gelder auf der Borse bestehen, kdnnen
Kryptowahrungstransaktionen blockiert werden und der Kunde kann Gelder nur in
FIAT-Wahrungen per herkdbmmlicher Bankiiberweisung auf ein verifiziertes Bankkonto abheben,

dessen Eigentumer er ist.

4. Der Moment, in dem die Transaktion im Kontostand sichtbar wird, ist der Moment, in dem der
Kaufvertrag uber die Kryptowahrung zwischen den Kunden abgeschlossen wird. Jeder Preis,
der in einem Angebot zum Kauf oder Verkauf einer Kryptowahrung angegeben wird, ist der
Preis, der vom Kunden stammt, und die Entscheidung, ein Angebot zum Abschluss einer

Transaktion an der Bérse abzugeben, ist ausschliellich eine Willensbekundung des Kunden der
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Borse. zondacrypto garantiert nicht und hat noch nie einen Gewinn aus einer Anderung der

Wechselkursdifferenz einer Kryptowahrung garantiert.

5. zondacrypto garantiert nicht, dass die Liste der Angebote zum Kauf oder Verkauf von
Kryptowahrungen (das sogenannte Orderbuch), die im Browserfenster und in der mobilen
Anwendung des Kunden angezeigt wird, zu jeder Zeit die tatsachlichen Positionen und Werte
widerspiegelt. Die Anzeige des aktuellen Kurses oder Wertes von Kauf- oder
Verkaufsangeboten wird unter anderem von der Leistung des Browsers sowie der
Geschwindigkeit und Stabilitat des Internets beeinflusst, woflir zondacrypto nicht verantwortlich

ist.

6. zondacrypto generiert individuelle Adressen fur jedes Konto, um Einzahlungen zu tatigen.
Erfolgt Gber einen ununterbrochenen Zeitraum von 6 (sechs) Monaten keine Einzahlung auf die
generierte Adresse fir die in der Gebihren- und Provisionstabelle aufgefihrten
Kryptowahrungen und Token, wird diese unwiderruflich geléscht. Die im vorstehenden Satz
genannte Frist wird ab dem Datum der Erstellung der Adresse berechnet. Indem der Kunde vor
Ablauf der in den vorstehenden Satzen genannten Frist eine Zahlung an die generierte Adresse

fur die in der Gebuhren- und Provisionstabelle aufgeflihrten Kryptowahrungen und Token leistet,

weist er die Adresse seinem Konto zu.

7. Nach Abschluss des in Absatz 6 genannten Verfahrens kann der Kunde keine Gelder mehr
an die entfernten Adressen senden. Bei einer Zahlung an eine geléschte Adresse muss der

Kunde den Verlust der so Giberwiesenen Gelder in Kauf nehmen.

8. Der Kunde bleibt allein verantwortlich fiir die korrekte Ubertragung von Kryptowahrungen in
die Wallets der Bodrse. zondacrypto weist darauf hin, dass die Ubertragung von
Kryptowahrungen Uber das falsche Netzwerk dazu fihren kann, dass sie nicht mehr

wiederhergestellt werden kénnen.

9. Der Kunde kann das Konto mit den Methoden Einzahlungen machen, die auf der Website der
Borse unter der Registerkarte Zahlungsmethoden und in den Anweisungen der Bodrse
aufgefihrt sind, unter der Voraussetzung, dass fir die Einzahlung auf das Konto per
Bankiiberweisung der richtige Uberweisungstitel fiir jede FIAT-Wahrung angegeben werden
muss. Die Gutschrift auf dem Konto erfolgt tber ausgewahlte Zahlungsdienstleister, mit denen

zondacrypto zusammenarbeitet, wie in § 2.4 der AGB angegeben.
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10. Die Gutschrift eines Kontos durch Uberweisung von einem Bankkonto, die nicht dem
Kunden gehort oder die einen fehlerhaften Uberweisungstitel enthélt, ist von dem betreffenden
Zahlungsdienstleister innerhalb von 30 (dreiBig) Tagen auf Kosten und Risiko des Absenders
auf das Bankkonto zuriickzuliberwiesen, von dem sie urspriinglich gesendet wurde. Kann der
Absender nicht ermittelt werden, erfolgt die Rickzahlung auf das Konto des Betreibers, uber
welchen die Gelder gesendet wurden. Von den zuruckerstatteten Geldbetragen zieht der
jeweilige Zahlungsdienstleister eine Bearbeitungsgebihr ab, die den Kosten fur die
Durchfiihrung der Rickerstattung entspricht. Liegt der zurlickzuerstattende Betrag unter den
Mindestbetragen der Bearbeitungsgebuiihren, die in der an der Bérse verdffentlichten Tabelle der

Gebuhren und Provisionen aufgefihrt sind, wird dieser Betrag in voller Héhe als

Bearbeitungsgebir abgezogen.

10a. Die Aufladung des Kontos mit einem Transfer von Token, die E-Geld sind, von einer
verteilten Registrierungsadresse oder einem Konto, das nicht dem Kunden oder Nutzer gehdrt,
ist nicht erlaubt und wird dem Urheber des Kryptoasset-Transfers erstattet. Die Rickerstattung
erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen, und der Betrag des Riicktransfers wird um den Wert der
zum Zeitpunkt der RiUckerstattung geltenden Geblhr fir das Netzwerk und/oder die
Betriebsgebuhr, die zondacrypto im Zusammenhang mit der Rickgabe der Transaktion
entstanden ist, reduziert, was von der HOhe wund der Art des betreffenden
Krypto-Vermdgenswertes abhangt. zondacrypto ist nicht verantwortlich fir eine eventuelle
Erhéhung der Hohe der Geblhr fir das Netzwerk in Abhangigkeit vom Zeitpunkt der

Ruckerstattung.

10b. Ein Auftrag zur Abhebung von Token, die E-Geld sind, auerhalb der Bérse kann nur an
die Adresse des Verteilungsregisters oder des Krypto-Asset-Kontos des Kunden, der die
Abhebung bestellt, erfolgen. Ein Verstol3 gegen die oben genannte Verpflichtung fihrt zur

Verweigerung der Auszahlung.

10c. Sollte zondacrypto Zweifel an der Zuordnung der Adresse des Verteilerkontos oder des
Kontos, von dem aus das Konto des Kunden oder Nutzers hinterlegt wurde, bekannt werden, ist
zondacrypto berechtigt, diesen Umstand in den im Rahmen dieser AGB beschriebenen Formen
zu Uberprifen. zondacrypto behalt sich das Recht vor, gegeniiber dem Kunden oder Nutzer die
in § 10 und § 19 beschriebenen MalRnahmen anzuwenden, wenn die Anwendung dieser

Mafinahmen durch die in den vorgenannten Absatzen genannten Umstande gerechtfertigt ist.


https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen

10d. Die Annahme dieser Bedingungen ist gleichbedeutend mit der Zustimmung des Benutzers
oder Kunden zu den Bestimmungen der Punkte 10a., 10b. und 10c., einschlieRlich der
Ablehnung des ordnungsgemalien Transfers von Kryptowahrungen durch zondacrypto und der

Ablehnung einer Auszahlung.

10e. Die Verwendung der Adressen des Verteilregisters und der Kryptowahrungskonten, die
dem Kunden von zondacrypto fur die Nutzung der Funktionalitdt der Borse zur Verfigung
gestellt werden, fir Zwecke, die mit dem Geschaft des Kunden zusammenhangen, sowie die
Benennung dieser Konten gegenulber Dritten als Konten des Kunden fir das Clearing, ist

verboten.

11. Wenn der Kunde eine Auszahlungvon Geldern per Bankuberweisung in Auftrag gibt, ist er
verpflichtet, als Empfanger sein Bankkonto anzugeben, von dem er zuvor eine Gutschrift auf
das Konto vorgenommen hat. Ein Verstold gegen diese Verpflichtung hat die Riickgabe des zur

Rucknahme angeforderten Betrags gemal den in Absatz 10 beschriebenen Regeln zur Folge.

12. Alle Uberweisungen erfordern den Namen, die Kontonummer und die Adresse des
Kontoinhabers sowie den von zondacrypto geforderten Titel der Uberweisung sowie bei
internationalen Uberweisungen die SWIFT-Nummer. Die Nichteinhaltung der oben genannten

Anforderung kann dazu fiihren, dass die betreffende Uberweisung nicht bearbeitet wird.

13. Eingehende Uberweisungen in FIAT-Wahrungen werden entsprechend den Sitzungen der
Zahlungsdienstleister, mit denen zondacrypto zusammenarbeitet, an Wochentagen aulier
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (im Folgenden als Geschéaftstage bezeichnet) zeitnah

aktualisiert.

14. Auszahlungen in FIAT-Wahrungen werden innerhalb von 2 (zwei) Werktagen zur

Ausflihrung angewiesen.

15. zondacrypto kann seinen Kunden den Service der schnellen ausgehenden Uberweisungen
in Kryptowahrungen - &quot;Priority&quot; - zur Verfigung stellen. Fir die im vorstehenden
Satz genannte Dienstleistung erhebt zondacrypto eine individuell festgelegte Gebuihr fir
schnelle  Uberweisungen. Mit der Erteilung eines Auftrags zur Nutzung des
&quot;Priority&quot;-Dienstes akzeptiert der Kunde die von zondacrypto vorgeschlagenen

Bedingungen und Konditionen. Fir die Wahl der Option ist allein der Kunde verantwortlich.



zondacrypto rat zu &ulerster Vorsicht bei der Auftragserteilung - die Wahl der Option
&quot;Priority&quot; kann nicht widerrufen werden und die erhobenen Gebihren kénnen nicht
erstattet werden. zondacrypto kann in technisch begrindeten Fallen die Erbringung der
Dienstleistung &quot;Priority&quot; fur den Kunden verweigern, insbesondere wenn der Auftrag
des Kunden eine Kryptowahrung betrifft, fur die die Dienstleistung nicht erbracht werden kann,

worlber zondacrypto den Kunden unverziglich informiert.

16. Der Mindestwert einer einzelnen Borsentransaktion ist, in der an der Borse veroffentlichten

Gebuhren- _und Provisionstabelle festgelegt. Transaktionen mit einem niedrigeren Wert,

einschliellich Transaktionen mit einem Wert von Null, werden nicht in das Orderbuch

aufgenommen und nicht ausgefihrt.

17. Bei der Umrechnung des Wertes von Transaktionen rechnet zondacrypto FIAT-Wahrungen
mit einem Umrechnungskurs mit einer Genauigkeit von 0,01 Teilen der jeweiligen Wahrung um,
mit der MalRgabe, dass es aus technischen und funktionalen Griinden derzeit nicht moglich ist,
genauere Umrechnungen als die niedrigsten moglichen Hundertstel der jeweiligen

FIAT-Wahrung abgerundet vorzunehmen.

18. Die Gebuhr fiir die erbrachten Dienstleistungen und die Mittel fir die Ausfihrung des
Angebots werden zum Zeitpunkt des Angebots gesperrt und dann automatisch vom Konto

abgebucht, wenn die entsprechende Transaktion ausgefihrt wird.

19. zondacrypto weist darauf hin, dass Kryptowahrungen kein Finanzinstrument oder

elektronisches Zahlungsinstrument im Sinne des allgemein geltenden Rechts darstellen.

20. Die in FIAT-Wahrungen ausgedrickten Geldmittel, die von den Kunden fiir abgeschlossene
Transaktionen hinterlegt werden, werden auf speziellen Konten bei ausgewahlten
Zahlungsdienstleistern, mit denen zondacrypto zusammenarbeitet und die in § 2(4) der

Geschaftsordnung aufgefihrt sind, verwahrt und stehen den Kunden zur Verfligung.

21. Mit der Annahme dieser AGB erklart sich der Kunde damit einverstanden, dass zondacrypto
die vom Kunden bereitgestellten Gelder, die in FIAT-Wahrungen oder Kryptowahrungen
ausgedrickt sind — einschlieBlich der im Rahmen von Transaktionen erworbenen

Kryptowahrungen — bei verschiedenen externen Betreibern im eigenen Namen, aber fir
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Rechnung des Kunden, aufbewahren kann. zondacrypto ist nicht verpflichtet, dem Kunden

Zinsen oder andere Vorteile fur die Aufbewahrung dieser Gelder zu zahlen.

22. Jeder Nutzer und Kunde ist verpflichtet, seine Passworter, E-Mail-Konten und

Anmeldedaten in der Borse zu schitzen, insbesondere diese nicht an Dritte weiterzugeben.

23. Die Nutzung der von den Zahlungsdienstleistern zur Verfugung gestellten Bankkonten flr
die Nutzung der Bdrsenfunktionalitaten zur Gutschrift auf den Konten flr Zwecke, die mit der
Geschéaftstatigkeit des Kunden zusammenhangen, sowie die Angabe dieser Konten gegenuber

Dritten als Konten des Kunden fir Abrechnungen ist verboten.

24. zondacrypto legt fest, dass sie durch eine auf der Borse veroffentlichte Erklarung und/oder
durch Mitteilungen an Nutzer und Kunden alle Protokolle und Funktionalitdten, die die an der
Borse verfugbaren Wahrungen und Token erganzen oder mit ihnen interagieren, zu deren
Unterstltzung erklaren wird. Das Fehlen einer ausdricklichen Erklarung von zondacrypto in
dieser Hinsicht bedeutet einen Mangel an Unterstitzung. In diesem Zusammenhang bilden die
Bestimmungen der Vorschriften Fur Die Wiedererlangung Von Digitalen Vermdgenswerten

einen integralen Bestandteil dieser AGB.

25. Die oben genannten Haftungsausschliisse umfassen, sind aber nicht beschrankt auf:
Metacoin&#39;s, farbige Minzen, Side Chains, Forks, Airdrop&#39;s, jedoch ist der oben
angegebene Umfang nur eine beispielhafte Liste. zondacrypto warnt Kunden davor, ihr Konto
zu benutzen, um zu versuchen, solche Transaktionen zu empfangen, zu bestellen, zu senden,
zu speichern oder sich an solchen Transaktionen zu beteiligen, die die oben erwahnten
Zusatzprotokolle beinhalten, soweit zondacrypto nicht ihre Unterstiitzung fir diese erklart hat,
da die Borse nicht so strukturiert ist, dass sie solche Transaktionen erkennen, sichern oder

verarbeiten kann. Jeder Versuch, dies zu tun, kann zum Verlust von Geldern fiihren.

26. Im Umfang, in dem zondacrypto nach eigenem Ermessen beschliel’t, die erganzenden
Protokolle gemaR Absatz 24 hiervor zu unterstitzen, ist der Kunde berechtigt, Wahrungen und
Token unter Forks, Airdrops und anderen Protokollen zu erhalten, welche Wahrungen und

Token, die an der Borse verfligbar sind, erganzen oder mit ihnen interagieren, gemafl dem

Wert innerhalb seines Kontos verteilt. zondacrypto wird sich nach besten Kraften bemuhen, die

Token gemafll den Anweisungen des Emittenten des betreffenden Tokens auszugeben.



zondacrypto kann jedoch nach eigenem Ermessen die Token auf eine andere Art und Weise
ausgeben, wenn sich die Ausgabe auf die vom Emittenten des betreffenden Tokens
angegebene Art und Weise aus technischen Grunden als unmdglich oder sehr schwierig erweist

oder unverhaltnismaflig hohe Kosten verursacht.

27. FUr den Fall, dass zondacrypto die Ausgabe bestimmter Token erlaubt, aber die
entsprechenden Markte an der Boérse nicht hinzuflgt, erlaubt zondacrypto dem Kunden nur,
diese Token zurtickzuziehen, ohne die Moglichkeit, sie an der Bdrse zu tauschen oder zu
verkaufen. Die im vorstehenden Satz genannte Rucktrittsmdglichkeit wird in jedem Fall durch
eine von zondacrypto gesetzte Frist begrenzt, die vorbehaltlich des nachsten Satzes nicht
kirzer als 60 (sechzig) Tage sein darf. Die im vorstehenden Satz genannte Frist kann sich
aufgrund aulergewdhnlicher Umstande, die aulierhalb der Kontrolle von zondacrypto liegen
und die zondacrypto nicht zu vertreten hat, wie z.B. Schaden am Blockchain-Netzwerk,
verkirzen. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass es aufgrund der im vorstehenden Satz
genannten Umstande auch vortibergehend unmdglich sein kann, die Gelder abzuheben, die

Gegenstand der in diesem Abschnitt beschriebenen Riicknahme sind.

28. Nach Ablauf der in Absatz 27 genannten Frist werden die nicht ausgezahlten Token des
Kontos auf einem negativ verzinsten Einlagenkonto von zondacrypto hinterlegt, dessen Zinssatz
monatlich minus 20 % auf den urspringlichen Wert der aufgelaufenen Einlage betragt.
zondacrypto wird sich bemiihen, den auf dem Konto sichtbaren Saldo zu aktualisieren. Sollte
die oben genannte Funktion jedoch nicht verfigbar sein, erhalt der Kunde nur eine

Ruckmeldung tber die Hohe des Saldos, indem er einen Auszahlungsauftrag erteilt.

29. Der Kunde hat das Recht, eine unabhangige Auszahlungsanweisung flir die auf dem
zondacrypto Negativzins-Depotkonto hinterlegten Token Uber das Konto einzureichen, und falls
die oben genannte Funktion nicht verfigbar ist, muss die Anweisung elektronisch an die
E-Mail-Adresse Ubermittelt werden: support@zondacrypto.com. Die Antrdge werden in der

Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, spatestens jedoch 30 Tage nach dem Eingangsdatum.

30. zondacrypto haftet nicht flir den Wertverlust der Token und andere Schaden und
entgangenem Gewinn, die dem Kunden durch die Einstellung des Auszahlungsdienstes fiir die
betreffenden Token entstehen, wenn der Kunde die in Absatz 27 oben genannte

Auszahlungsfrist verletzt hat.



31. Daruber hinaus wird zondacrypto im Falle der Inaktivitdt eines Nutzers oder Kunden auf
dem Bodrsenkonto fur einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren (Unterlassung jeglicher Aktivitat,
Handlung oder Bewegung auf dem Konto, einschliel3lich im Falle des Vorhandenseins von
Angeboten im Auftragsbuch, die wahrend dieses Zeitraums nicht realisiert wurden), den Nutzer
oder Kunden in einer E-Mail-Nachricht auffordern, innerhalb von 30 Tagen MaRnahmen zu
ergreifen, unter Androhung der Uberweisung dieser Gelder auf ein
zondacrypto-Negativzinsdepotkonto, dessen Zinssatz auf monatlicher Basis minus 20% auf den
ursprunglichen Wert der aufgelaufenen Einlage ist. Der negative Zinssatz wird von den Geldern
abgezogen, die zu Gunsten des Nutzers oder Kunden gehalten werden, dem die Nutzer oder
Kunden durch die Annahme dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen zustimmen. Die
Beendigung der Aufbewahrung von Geldern auf der Negativeinlage erfolgt zum Zeitpunkt eines
eigenstandigen Abhebungsauftrags des Nutzers oder Kunden, der Durchfihrung eines
Umtauschs dieser Gelder durch den Nutzer oder Kunden im Rahmen der ihnen auf der Borse
zur Verfligung stehenden Funktionalitaten oder der vollstandigen Erschopfung der Gelder, die
Gegenstand einer solchen Einlage sind. zondacrypto wird sich bemiihen, den im Konto
sichtbaren Saldo zu aktualisieren, jedoch wird der Kunde im Falle der Nichtverfigbarkeit der

besagten Funktionalitat diese Information durch eine Anfrage an den Support erhalten.

32. Ein Auftrag zum Umtausch von Kryptowerten gilt ab dem Moment der Bestatigung des
Vorgangs durch den Kunden als endgultig und unwiderruflich. Der Kunde hat nach diesem
Zeitpunkt keine Moglichkeit, den Auftrag zu stornieren, es sei denn, die Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (AGB) sehen etwas anderes vor oder die Mdglichkeit einer Stornierung

wurde flr den betreffenden Transaktionstyp ausdriicklich vorgesehen.
§ 8a

1. zondacrypto ist als Unternehmen, das in der Europaischen Union und dem Europaischen
Wirtschaftsraum tatig ist, verpflichtet, die Bestimmungen, die sich aus der Verordnung
2023/1113 (Verordnung (EU) 2023/1113 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31.
Mai 2023. Uber die Ubermittiung von Informationen bei Geldtransfers und bestimmten
Krypto-Vermdgenswerten und zur Anderung der Richtlinie (EU) 2015/849) und der Verordnung
2023/1114 (Verordnung (EU) 2023/1114 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 31.
Mai 2023 Uber Markte fur Krypto-Vermdgenswerte und zur Anderung der Verordnungen (EU)
Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937)



bzw. den entsprechenden nationalen Umsetzungsgesetzen. Soweit zondacrypto verpflichtet ist,
die Bestimmungen der Verordnung 2023/1113 einzuhalten, ist es daher verpflichtet, die
Bestimmungen dieser Verordnung umzusetzen, einschliel3lich derjenigen, die sich auf die
Einholung von Identifikationsdaten von Nutzern bzw. Kunden beziehen, um den Auftraggeber

und den Begiinstigten jeder Ubertragung von Kryptoaktiva zu identifizieren.

2. Nach dem Wortlaut der vorgenannten Verordnungen bezeichnet der Begriff ,Auftraggeber*
eine Person, die ein Krypto-Vermbgenskonto bei einem Krypto-Vermbgenswert-Dienstleister,
eine verteilte Hauptbuchadresse oder eine Vorrichtung besitzt, die die Speicherung von
Krypto-Vermogenswerten ermdglicht, und die einen Transfer von Krypto-Vermégenswerten von
diesem Konto, dieser verteilten Hauptbuchadresse oder dieser Vorrichtung aus zuldsst, oder,
wenn es kein solches Konto, keine solche verteilte Hauptbuchadresse oder Vorrichtung gibt,
eine Person, die einen Transfer von Krypto-Vermogenswerten anordnet oder initiiert;
.Beglnstigter": eine Person, die der beabsichtigte Empfanger des Transfers von

Krypto-Vermdgenswerten ist.

3. In dem in Absatz 1 beschriebenen Umfang sollten entweder der Nutzer oder der Kunde im
Rahmen der Ausflihrung der betreffenden Krypto-Vermégenstransfers die entsprechenden
Identifizierungsformulare (nachstehend: das Formular) ausflllen, in denen sie Daten angeben

mussen:

a) Auftraggeber (in Bezug auf Ubertragungen von Krypto-Vermodgenswerten, deren Begiinstigter

entweder der Kunde oder der Nutzer ist), einschliellich:

e den Namen des Auftraggebers;

e die Distributed-Ledger-Adresse des Auftraggebers in Fallen, in denen eine Ubertragung
von Krypto-Vermogenswerten in einem Netzwerk mit DLT- oder &hnlicher Technologie
registriert wird, und die Krypto-Vermdgenskontonummer des Auftraggebers, sofern ein
solches Konto existiert und fiur die Abwicklung der Transaktion verwendet wird;

e die Krypto-Vermoégenskontonummer des Auftraggebers, wenn eine Ubertragung von
Krypto-Vermogenswerten nicht in einem Netzwerk mit DLT- oder ahnlicher Technologie
registriert ist;

e die Adresse des Auftraggebers, einschlielllich des Namens des Landes,

e die Nummer des amtlichen Personaldokuments und die Kundenidentifikationsnummer

oder alternativ das Geburtsdatum und der Geburtsort des Auftraggebers; und



e vorbehaltlich des Vorhandenseins des erforderlichen Feldes in dem betreffenden
Nachrichtenformat und sofern vom Auftraggeber seinem Krypto-Dienstleister zur
Verfugung gestellt, die aktuelle LEI oder, in Ermangelung einer solchen, eine andere

verfugbare gleichwertige offizielle Kennung des Auftraggebers.

b) Beginstigter (in Bezug auf vom Kunden veranlasste Ubertragungen von Kryptoassets),

einschlieflich:

e den Namen des Begulnstigten;

e die Distributed-Ledger-Adresse des Begiinstigten in Fallen, in denen eine Ubertragung
von Krypto-Vermdgenswerten in einem Netzwerk mit DLT- oder &hnlicher Technologie
registriert wird, und die Krypto-Vermégenskontonummer des Beginstigten, sofern ein
solches Konto existiert und fir die Abwicklung der Transaktion verwendet wird;

e die Krypto-Vermégenskontonummer des Empfangers, wenn eine Ubertragung von
Krypto-Vermdgenswerten nicht in einem Netz mit DLT- oder ahnlicher Technologie
registriert ist;

e vorbehaltlich des Vorhandenseins des erforderlichen Feldes im entsprechenden
Nachrichtenformat und sofern vom Auftraggeber an seinen Krypto-Dienstleister
Ubermittelt, die aktuelle LEI oder, in Ermangelung einer solchen, eine andere verfligbare

gleichwertige offizielle Kennung des Begunstigten.

4. Das Ausflllen des Formulars durch den Kunden oder den Nutzer sollte spatestens zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung der Ubertragung von Krypto-Vermoégenswerten erfolgen. zondacrypto
erlaubt dartber hinaus das nachtragliche Ausfillen des Formulars durch den Kunden oder den
Nutzer, d.h. nach der Ausfiihrung der Ubertragung von Krypto-Vermégenswerten, im Umfang
der in Punkt 3(a) oben beschriebenen Ubertragung, innerhalb von 3 (drei) Arbeitstagen,
spatestens jedoch 7 (sieben) Kalendertagen. Wird das Formular in Bezug auf die unter Punkt
3(b) beschriebene Transaktion nicht ordnungsgemafl ausgeflllt, kann zondacrypto die Mittel
aus dieser Transaktion nicht zur Verfiigung stellen. zondacrypto haftet nicht fir Verzégerungen
bei der Ausflihrung des Transfers von Kryptowahrungen oder fir Wechselkursdifferenzen, die
mit dem Ausflllen des Formulars durch den Kunden und den Nutzer zu einem spateren

Zeitpunkt als wahrend der Ausfihrung des Transfers von Kryptowahrungen zusammenhangen.

5. zondacrypto informiert, dass es aufgrund der Bestimmungen der Verordnung 2023/1113

verpflichtet ist, Ubertragungen von Krypto-Vermdgenswerten abzulehnen/nicht auszufiihren, fir



die das Formular nicht mindestens im Umfang der in Punkt 3 angegebenen Daten und innerhalb
der in Punkt 4 oben angegebenen Frist ausgefillt wurde - jeweils in Bezug auf den
Auftraggeber und den Begunstigten jeder Transaktion. Die Ablehnung/Nichtdurchfiihrung der
Ubertragung von Krypto-Vermodgenswerten durch zondacrypto auf dieser Grundlage hat zur

Folge:

a) die Notwendigkeit der Rickgabe des Geldes an den Initiator des Krypto-Asset-Transfers in
Form des Betrags des Transfers abziiglich des Wertes der Geblhr an das Netzwerk und/oder
der Betriebsgebihr, die zondacrypto im Zusammenhang mit der Rickgabe der Transaktion
entstanden ist, die von dem Betrag und der Art des fraglichen Krypto-Assets abhangt und zum
Zeitpunkt der Ausflhrung der Rickgabe gilt (im Folgenden: der Rickgabewert), und die

Ruckgabe erfolgt innerhalb von 30 Kalendertagen, oder

b) Die Unfahigkeit, die Ubertragung von Krypto-Vermdgenswerten durch zondacrypto zu
erstatten, wenn der Wert der Gebuhr fur das Netzwerk und/oder die Betriebsgebihr im
Zusammenhang mit der eventuellen Rickgabe von Krypto-Vermdgenswerten an den Urheber

der Ubertragung héher ist als der Riickgabewert;

zondacrypto teilt mit, dass die Rlckerstattung zum erstmoéglichen Zeitpunkt innerhalb der in
Punkt 5(a) angegebenen Frist erfolgt. Der Wert der Riickerstattung hangt nicht von zondacrypto
ab, sondern vom aktuellen Wechselkurs der betreffenden Kryptowahrung und anderen
zufalligen Faktoren. zondacrypto ist nicht verantwortlich fiir eine mdgliche Erhéhung des
Betrags der Gebihr an das Netzwerk und/oder der Betriebsgebihr in Abhangigkeit vom

Zeitpunkt der Rickerstattung.

Informationen Uber die Hohe der Geblhren, die fir die Rickgabe von Transaktionen an das
Netzwerk und/oder Betriebsgeblihren angefallen sind, werden dem Nutzer oder Kunden auf
Anfrage innerhalb von 14  Arbeitstagen zur Verfiigung gestellt und dem
zondacrypto-Kundendienst spatestens 90 Tage nach dem Datum der Rickgabe an die

E-Mail-Adresse: support@zondacrypto.com.

5a. Falls die Ubertragung von Krypto-Vermégenswerten aufgrund fehlender notwendiger
Informationen oder Zweifeln an der Richtigkeit der bereitgestellten Daten nicht erstattet werden
kann (insbesondere wenn keine Informationen Uber die Adresse der Wallet vorliegen, die

ausschlieRlich dem Ubertragungsinitiator gehért), wird zondacrypto:



a) wird sich mit dem Kunden in Verbindung setzen, um die fiur die Rickgabe der

Krypto-Vermogenswerte erforderlichen Informationen zu erhalten;

b) nach Erhalt vollstdndiger und korrekter Informationen erfolgt die Ruckerstattung innerhalb der
in Punkt 5(a) oben genannten Frist, die mit dem Erhalt aller erforderlichen und korrekten

Informationen durch zondacrypto beginnt;

c) im Falle des Nichterhalts der erforderlichen Informationen werden die
Krypto-Vermogenswerte auf einem separaten Konto aufbewahrt, bis eine Reihe von

Informationen vorliegt, die die Rickgabe ermdglichen;

d) haftet nicht fir Verluste, insbesondere nicht fiir solche, die sich aus Anderungen der Kurse
von Krypto-Vermdgenswerten ergeben, die dadurch verursacht werden, dass die
Ruckerstattung nicht innerhalb der in Punkt 5(a) oben genannten Frist bearbeitet werden kann,
wenn die Verzégerung auf Grinde zurtickzufiihren ist, die nicht zondacrypto zuzurechnen sind,
insbesondere auf das Fehlen oder die Unrichtigkeit von Informationen, die fir die Bearbeitung

der Rickerstattung erforderlich sind.

6. Wenn zondacrypto Zweifel an der Echtheit der gemal Punkt 3(a) oder 3(b) ausgefillten
Angaben hat, ist zondacrypto berechtigt, die angegebenen Daten selbst oder durch
Kontaktaufnahme mit dem Kunden oder Nutzer in den in diesen Bedingungen beschriebenen
Formen zu uUberprifen. zondacrypto behalt sich das Recht vor, gegenlber diesem Kunden oder
Nutzer die in § 10 und § 19 dieser Bedingungen beschriebenen MalRnahmen anzuwenden,
wenn die Anwendung dieser MalRnahmen durch die in den vorgenannten Absatzen genannten

Umstande gerechtfertigt ist.

7. Die Annahme dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen ist gleichbedeutend mit der
Zustimmung des Nutzers oder des Kunden zu den Bestimmungen dieses Absatzes,
einschliefllich derjenigen, die sich auf die Ablehnung/Nichterfillung eines ordnungsgemalien

Transfers von Krypto-Assets durch zondacrypto beziehen.



§9

Jeder Nutzer und Kunde ist verpflichtet, bei der Nutzung der Dienstleistungen alle

rechtswidrigen Handlungen zu unterlassen, insbesondere:

a) die Dienste direkt oder indirekt zu einem Zweck zu nutzen, der gegen das Gesetz, die
Verordnungen, die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder die guten Sitten

verstoft;

b) die Dienste in einer Weise zu nutzen, die die Rechte von zondacrypto oder die Rechte Dritter,

einschliel3lich anderer Nutzer und Kunden, verletzt;

c) die Bereitstellung von Daten durch oder an das Informations- und Kommunikationssystem
der Bérse, die eine Stérung des Betriebs oder eine Uberlastung des Informations- und
Kommunikationssystem der Borse oder von Dritten, die direkt oder indirekt an der Erbringung
der Dienstleistungen beteiligt sind, verursachen, oder die anderweitig gegen das Gesetz, die
Regeln, das Wohl von zondacrypto oder Dritten, die Regeln des sozialen Zusammenlebens

oder die guten Sitten verstolien.

§ 10

1. zondacrypto ist berechtigt, den Zugriff auf die von einem Nutzer oder Kunden in das
Informations- und Kommunikationssystem der Borse eingegebenen Daten zu verhindern (zu

sperren), im Falle von nachfolgenden Ereignissen:

a. Erhalt einer offiziellen Benachrichtigung Uber die Rechtswidrigkeit der gespeicherten Daten

oder der damit verbundenen Aktivitaten;

b. Erhalt von verlasslichen Informationen oder Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der

gespeicherten Daten oder der damit verbundenen Aktivitaten;
c. in den im Wortlaut der AGB genannten Fallen.

2. In dem in Absatz 1 genannten Fall unterrichtet zondacrypto den Nutzer oder Kunden

unverziglich Uber seine Absicht, den Zugang zu den Daten zu verhindern (zu sperren). Die



Benachrichtigung erfolgt an die bei der Registrierung angegebene und bestatigte
E-Mail-Adresse oder Telefonnummer des Nutzers oder Kunden oder, im Falle einer
diesbeziiglichen Anderung durch den Nutzer oder Kunden nach dem Datum der Registrierung,
an die geanderte und bestatigte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Die im vorstehenden
Satz genannte Mitteilung wird dem Nutzer oder Kunden zugestellt, sofern dies keinen Verstol3

gegen das allgemein geltende Recht darstellt.

3. Fiur den Fall, dass zondacrypto von einer staatlichen Behorde eines Mitgliedstaates der
Europaischen Union oder einer anderen Institution, die auf der Grundlage eines internationalen
Abkommens, dem Estland beigetreten ist, gegrindet wurde, angewiesen wird, eine
Entscheidung zu treffen, die zu einer Verpflchtung flhrt, die Gelder oder
Kryptowahrungsguthaben des Nutzers oder Kunden einzubehalten oder auf das Einlagenkonto
der oben genannten Institution zu Uberweisen, wird das Konto gesperrt und die darauf
angesammelten Gelder werden auf das oben genannte Konto Uberwiesen oder ihre Auszahlung
wird blockiert, bis eine neue Entscheidung oder ein Urteil eines Gerichts oder einer anderen
staatlichen Behorde das Schicksal der gesperrten Gelder endgiiltig entscheidet. Die gleichen
Konsequenzen ergeben sich aus der Sperrung des Bankkontos, auf dem die Gelder der
zondacrypto-Kunden eingezahlt werden, aufgrund einer Handlungder oben genannten Behoérde
oder Institution. In einem solchen Fall informiert zondacrypto den Nutzer oder den Kunden
innerhalb von 7 Tagen ab dem Datum der Sperrung Uber den Grund flir die Sperrung des
Zugangs zu seinen Geldern, vorausgesetzt, dass eine solche Benachrichtigung keinen
Gesetzesverstold darstellt. zondacrypto ist berechtigt, auf ausdriickliches Verlangen der
genannten Behorden oder Institutionen und gegen Vorlage der erforderlichen Unterlagen den
genannten Institutionen die Daten des Nutzers oder des Auftraggebers zur Verfliigung zu

stellen.

4. zondacrypto ist auch berechtigt, den Kunden an der Eingabe von Kauf- oder
Verkaufsangeboten zu hindern (zu sperren) und bestehende Angebote zu stornieren sowie
Gelder abzuheben, wenn zondacrypto glaubwiirdige Informationen Uber Aktivitadten auf dem
Konto erhalt, die ein Sicherheitsrisiko darstellen oder gegen das Gesetz oder die AGB
verstollen koénnten. In diesem Fall wird zondacrypto, sobald eine der oben genannten
Handlungen vorgenommen wird, den Kunden unverziglich tGber die verhangte Sperre in Form
einer Nachricht informieren und ihm mitteilen, dass er sich an die Supportabteilung von

zondacrypto wenden muss.



5. Daruber hinaus behalt sich zondacrypto das Recht vor, im Falle einer Verletzung der internen
Sicherheitsverfahren durch den Nutzer oder Kunden oder der Notwendigkeit fur zondacrypto,
die erforderlichen Schritte zu unternenmen, um die Ubereinstimmung der von einem Nutzer
oder Kunden ergriffenen Mallnahmen mit den internen Sicherheitsverfahren und den
zondacrypto auferlegten gesetzlichen Anforderungen zu bestatigen, eine Einschrankung der

Funktionalitaten des (Nutzer- oder Kunden-)Kontos an der Bérse vorzunehmen:

a) in der Regel fir einen Zeitraum von nicht mehr als 48 Stunden oder
b) bei Vorliegen von Umstanden, die eine Verlangerung rechtfertigen, flr einen langeren
Zeitraum als in Punkt 5(a) oben angegeben, jedoch nur fir die Zeit, die zur Uberpriifung des

Vorstehenden erforderlich ist.

§ 11

1. Es ist zuldssig, das Unternehmen, das die Dienstleistungen erbringt, durch ein anderes, mit
zondacrypto verbundenes Unternehmen zu ersetzen, um sicherzustellen, dass die

Dienstleistungen weiterhin in Ubereinstimmung mit den AGB erbracht werden.

2. Der Wechsel der Einrichtung, die den Dienst erbringt, erfolgt im Einklang mit den

gesetzlichen Bestimmungen.

3. Die Bedingungen flr die Erbringung der Dienstleistung durfen - in Zusammenhang mit dem
Wechsel des Rechtstragers - nicht zu Ungunsten der Nutzer und Kunden der Bérse geandert

werden.

4. In dem in diesem Absatz genannten Fall ist die bestehende Einrichtung, die die
Dienstleistungen erbringt, nicht mehr Vertragspartei des Vertrags mit dem Nutzer oder Kunden

und stellt die Erbringung der Dienstleistungen fur die Nutzer und Kunden ein.

V. ART UND WEISE SOWIE BEDINGUNGEN FUR DIE BEENDIGUNG DER VEREINBARUNG
UBER DIE ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN



§12

1. Jeder Kunde kann jederzeit die Nutzung der Dienste einstellen und die
Dienstleistungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung gemald den in den AGB festgelegten

Bedingungen kindigen.

2. Die Dienstleistungsvereinbarung kann gekundigt werden: a. auf Antrag des Kunden mit
sofortiger Wirkung, aufRer in Fallen, in denen der Kunde dabei ist, die Herkunft der Gelder zu
Uberprifen, oder in anderen Prozessen, die mit der Sicherheit der von zondacrypto
durchgeflhrten Transaktionen zusammenhangen und sich aus der Anwendung von finanziellen
Sicherheitsmallnahmen und anderen gesetzlichen Bestimmungen ergeben; b. von zondacrypto,

in den in den AGB angegebenen Fallen.

3. Im Falle der Beendigung des Vertrags Uber die Erbringung von Dienstleistungen kann der
Kunde, vorbehaltlich § 8.3 der AGB, Auszahlungen von FIAT-Wahrungen und Kryptowahrungen

vornehmen, die sich auf seinem Konto angesammelt haben.

4. Voraussetzung fir die Beendigung des Vertrages Uber die Erbringung von Dienstleistungen
durch den Kunden ist, dass der Kunde die Guthaben auf allen an der Boérse verfiigbaren
Geldbdrsen des Kunden auf 0 (Null) bringt. Ist die oben genannte Bedingung nicht erfiillt, gelten

die Bestimmungen des § 13 Punkte 2 - 4 unten.

5. Sobald die in Absatz 4 genannte Bedingung erflllt ist, kann der Kunde den Vertrag uUber die
Erbringung von Dienstleistungen kindigen, indem er eine Kindigungserklarung auf

elektronischem Wege an die E-Mail-Adresse sendet: support@zondacrypto.com.

6. Die Beendigung des Dienstleistungsvertrags durch den Kunden hat die Loéschung des Kontos
zur Folge, d.h. die Sperrung der Mdglichkeit, sich in das Konto einzuloggen. In einem solchen
Fall werden die vom Kunden zur Verfigung gestellten Daten von der Bérse geldscht, sofern das
Gesetz nichts anderes vorsieht. zondacrypto verpflichtet sich, nach Beendigung des
Dienstleistungsvertrags die Abrechnungsdaten des Kunden auf der Grundlage der
steuerrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwéasche und

Terrorismusfinanzierung fur den dort angegebenen Zeitraum zu speichern.

7. zondacrypto kann bei begriindetem Verdacht auf einen wesentlichen Verstofl des Kunden

gegen das Gesetz, die Vorschriften, die Rechte von zondacrypto oder die Rechte Dritter, die



Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder die guten Sitten die Erbringung der
Leistungen fur den Kunden vorubergehend einstellen, bis geklart ist, ob tatsachlich ein Verstol}
vorliegt und ob dieser wesentlich war. In der im vorhergehenden Satz beschriebenen Situation
haftet zondacrypto nicht fir den Wertverlust der an der Borse angesammelten Vermdgenswerte

des Kunden.

8. Im Falle eines erheblichen VerstoRes des Kunden gegen das Gesetz, die Vorschriften, die
Rechte von zondacrypto oder die Rechte Dritter, die Regeln des gesellschaftlichen
Zusammenlebens oder die guten Sitten hat zondacrypto das Recht, den Dienstleistungsvertrag

zu kindigen.

9. Als verwerfliches Verhalten des Kunden gegentber den Vertretern von zondacrypto gilt auch
ein Verstol® gegen den Verhaltenskodex oder die guten Sitten, wie in den Punkten 7 und 8 oben
angegeben, insbesondere die Verwendung von beleidigendem Vokabular und Drohungen in der

Kommunikation zwischen den Vertretern von zondacrypto und dem Kunden.

10. Im Falle eines GesetzesverstoRes und in einer Situation, in der der Kunde nicht korrekt
identifiziert oder Uberprift wurde, erfolgt die Kiindigung des Dienstleistungsvertrag geman

Absatz 8 mit sofortiger Wirkung.

11. Mit Ausnahme der in Absatz 10 beschriebenen Situation erfolgt die Kindigung des
Dienstleistungsvertrags gemal Absatz 8 unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 7 Tagen,
wobei zondacrypto festlegt, dass wahrend der Kindigungsfrist die Erbringung von
Dienstleistungen und die Funktionalitat der Borse flir den Kunden, dem der
Dienstleistungsvertrag gekiindigt wurde, nur auf die Moglichkeit beschrankt ist, dass der Kunde

eine eigenstandige Auszahlungder auf dem Konto angesammelten Gelder vornehmen kann.

12. Aufgrund der Tatsache, dass zondacrypto eine Einrichtung ist, die den Austausch von
Wahrungen zwischen Kryptowahrungen und FIAT-Wahrungen ermdoglicht, ist sie verpflichtet, die
gesetzlichen Bestimmungen zur Bekampfung von Geldwascherei und Terrorismusfinanzierung
einzuhalten, einschlieBlich insbesondere der EU- Bestimmungen, die sich aus den in § 6(10)
der AGB genannten Rechtsakten und dem estnischen Gesetz zur Verhinderung von
Geldwasche und Terrorismusfinanzierung vom 26. Oktober 2017 ergeben. In Anbetracht der
obigen Ausflihrungen ist zondacrypto berechtigt, den Dienstleistungsvertrag in jedem Fall zu

kiindigen, wenn die Nutzung der Boérse oder des Dienstes durch den Kunden nicht im Einklang



mit der Gesetzgebung zur Bekdmpfung der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung steht,
oder verstof3t gegen die diesbezlglichen internen Vorschriften von zondacrypto verstofdt, wie

sie in der internen Richtlinie beschrieben sind.

13. Daruber hinaus ist zondacrypto berechtigt, den Dienstleistungsvertrag zu kandigen, wenn
die Nutzung der Boérse oder des Dienstes durch den Kunden nach anderen allgemein geltenden
Gesetzen rechtswidrig ist, einschliel3lich des Falles, dass der Nutzer aus einem unzuldssigen
Land oder einer unzuldssigen Region (gemal der Liste der unzulassigen Lander und Regionen
in § 19 Ziffer 14 der Geschaftsbedingungen) stammt und dadurch die weitere Nutzung der

Bdrse oder des Dienstes rechtlich unmdglich wird.

14. Fur den Fall, dass der Kunde von zondacrypto nicht korrekt identifiziert oder verifiziert wurde
oder sich geweigert hat, die fir die Anwendung von finanziellen Sicherheitsmallnahmen
erforderlichen Unterlagen oder Erklarungen vorzulegen, erfolgt die Beendigung des
Dienstleistungsvertrags gemal Absatz 12 mit sofortiger Wirkung, und die Rickzahlung von
Geldern nach der Beendigung aufgrund der Unmdglichkeit der Anwendung von finanziellen
SicherheitsmalRnahmen erfolgt ausschliellich per herkdmmlicher Bankiberweisung auf ein
verifiziertes Bankkonto des Kunden, mit gleichzeitiger Konvertierung von Kryptowahrungen in

FIAT-Wahrungen zu Marktkursen.

15. Mit Ausnahme der in Absatz 14 beschriebenen Situation erfolgt die Kindigung des
Dienstleistungsvertrags gemal Absatz 12 und 13 unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von 7
Tagen, wobei zondacrypto festlegt, dass wahrend der Kindigungsfrist die Erbringung der
Dienstleistungen und die Funktionalitit der Borse flir den Kunden, dem der
Dienstleistungsvertrag gekiindigt wurde, nur auf die Moglichkeit beschrankt ist, dass der Kunde

eine unabhangige Auszahlung der auf dem Konto angesammelten Gelder vornimmt.

16. Daruber hinaus endet der Vertrag Uber die Erbringung der Dienstleistungen unverziglich
und automatisch mit dem Tod des Nutzers/Kunden (bei natlrlichen Personen) oder der
Liquidation (bei juristischen Personen). In einem solchen Fall werden die auf dem Konto des
Nutzers hinterlegten Gelder ordnungsgemal gesichert und anschlielend gemal den
Bestimmungen des Erbrechts (bei natirlichen Personen) oder des Insolvenz-/Liquidationsrechts
(bei juristischen Personen), die auf den Fall anwendbar sind, ausgezahlt. Eine eventuelle

Auszahlung erfolgt dann erst nach Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen. In


https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/interne-richtlinien

Erbschaftsangelegenheiten sind dies insbesondere die folgenden Dokumente: gesetzlich
vorgeschriebene Dokumente zur Bestadtigung des Erbrechts (u.a. eine gerichtliche
Erbschaftserklarung oder ein notarieller Erbschein), ein ausgefilltes
zondacrypto-Nachfolgeformular, Dokumente, die die Legitimation einer Person zur
Entgegennahme von Geldern im Namen des Erblassers bescheinigen (u.a. einschlagige
Personenstandsurkunden oder Vollmachten/Volimachten), sowie ein Dokument, das die
Umstande des Todes bestatigt (Sterbeurkunde). Dartiber hinaus kann zondacrypto, wenn es die
Umstande des Falles und die allgemein geltenden Vorschriften erfordern, weitere Unterlagen in

diesem Zusammenhang verlangen.

§13

1. Die vorUbergehende Einstellung der Dienstleistungen schrankt die Nutzung der
Dienstleistungen durch den Kunden ein, bis zondacrypto geklart hat, ob tatsachlich ein Verstol3
gegen das Gesetz, die AGB, die Rechte von zondacrypto oder die Rechte Dritter, die Regeln
des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder die guten Sitten vorliegt und ob dieser wesentlich
war. In der im vorhergehenden Satz beschriebenen Situation haftet zondacrypto nicht fiir den

Wertverlust der an der Borse angesammelten Vermdgenswerte des Kunden.

2. Die Beendigung des Vertrags Uber die Erbringung von Dienstleistungen mit sofortiger
Wirkung und der Ablauf der Kindigungsfrist hat den vollstandigen Entzug der Nutzung des
Kontos durch den Kunden zur Folge. Innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Beendigung
des Vertrages - wenn der Kunde das Konto nicht selbstandig auf Nullsaldo bringt (gemaf § 12
Punkt 4 oben) - wird der Support unter der E-Mail-Adresse des ehemaligen Nutzers oder
Kunden Kontakt aufnehmen, um die Giiltigkeit des zuletzt verifizierten Bankkontos fiir die
Abhebung der Restmittel zu bestatigen oder ein neues anzugeben. Wenn innerhalb von 90
Tagen nach der Kontaktaufnahme keine Antwort eingeht, werden diese Gelder auf ein negativ
verzinstes zondacrypto-Depot Ubertragen, dessen Zinssatz auf monatlicher Basis minus 20 %
auf den urspringlichen Wert des aufgelaufenen Depots betragt. Der Wert des negativen
Zinssatzes wird von den Geldern abgezogen, die zu Gunsten des ehemaligen Nutzers oder
Kunden gehalten werden, dem die Nutzer oder Kunden durch die Annahme dieser

Bedingungen und Konditionen zustimmen. Die Beendigung der Aufbewahrung von Geldmitteln



auf der negativen Einlage erfolgt in dem Moment, in dem der ehemalige Nutzer oder Kunde die
Abhebung der Geldmittel durch Kontaktaufnahme mit dem Support beantragt, oder wenn die

Geldmittel, die Gegenstand einer solchen Einlage sind, vollstandig aufgebraucht sind.

3. Die Auszahlung von Guthaben auf dem Konto, sei es in FIAT-Wahrungen oder in
Kryptowahrungen, erfolgt gemal® den Anweisungen des Kunden, vorausgesetzt, dass die
Rickgabe auf ein Bankkonto oder eine Wallet erfolgt, die ausschliel3lich dem Kunden gehort,

nach Identifizierung und Uberpriifung, vorbehaltlich § 8.3 der AGB.

4. Falls das Guthaben auf dem Konto des Kunden nicht ausreicht, um die Abhebung
vorzunehmen (das Guthaben reicht nicht aus, um die mit der Abhebung verbundenen Gebuhren
und Provisionen zu decken), hat der Kunde die Mdglichkeit, eine Einverstandniserklarung
abzugeben, freiwillig eine Bearbeitungsgebihr fir die Auflosung des Kontos in Hohe des
verbleibenden Guthabens zu erheben. Wenn das Guthaben nicht ausreicht, um die Abhebung
zu decken (Gebuhren und Provisionen im Zusammenhang mit der Abhebung), ist eine solche

Abhebung nicht zulassig.

5. Die Beendigung des Dienstleistungsvertrags mit sofortiger Wirkung kann die Léschung aller
vom Auftraggeber eingegebenen Daten im Informations- und Kommunikationssystem der Borse
zur Folge haben, sofern gesetzlich nicht anders vorgesehen, oder die Loschung aller vom
Auftraggeber eingegebenen Daten aus dem Informations- und Kommunikationssystem der

Borse aufgrund der Art der Dienstleistung nicht mdglich ist.

6. zondacrypto legt fest, dass im Falle einer Kindigung des Dienstleistungsvertrags durch
zondacrypto in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der AGB in Zukunft keine
Geschéaftsbeziehung mit dem Kunden wieder aufgenommen wird, einschlieBlich des
Abschlusses des Dienstleistungsvertrags, und dass die Madoglichkeit einer erneuten

Registrierung an der Borse gesperrt wird.

VI. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIE

§ 14



Die Regeln fir die Verarbeitung personenbezogener Daten, die von zondacrypto verwendet und
verarbeitet werden, sowie die Bestimmungen Uber die Datenschutzrichtlinie sind auf der Borse
im Inhalt der Datenschutzrichtlinie und der Cookies-Richtlinie enthalten. Diese Dokumente sind

integraler Bestandteil der vorliegendenden AGB.

VIl. HAFTUNG
§ 15

1. Jeder Nutzer und Kunde ist fur alle Handlungen verantwortlich, die nach der Anmeldung bei
der Boérse mit seiner Login/E-Mail-Adresse und seinem Passwort oder bei der mobilen
Anwendung mit der APl und den API-Schlisseln oder von Systemen, Anwendungen oder
Diensten Dritter, denen der Nutzer oder Kunde seinen API- Schliissel oder andere Daten zur
Verfigung gestellt hat, die die Synchronisierung seines Kontos bei der Bdrse mit einem

externen Dienst erméglichen, vorgenommen werden.

2. Jeder Nutzer und Kunde nutzt die Dienste auf eigenes Risiko, was die Haftung von
zondacrypto in Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienstleistungen nicht ausschlief3t

oder einschrankt, soweit sie nicht gesetzlich ausgeschlossen oder eingeschrankt werden kann.
§ 16

1. zondacrypto haftet gegeniiber den Nutzern und Kunden fiir die Nicht- oder Schlechterfiillung
der Dienstleistungen im Rahmen der AGB, es sei denn, die Nicht- oder Schlechterfiillung der

Dienstleistungen ist eine Folge von Umstanden, die sie rechtlich nicht zu vertreten hat.

2. zondacrypto haftet nicht fir die Folgen der Nichterfillung oder nicht ordnungsgemalien
Erfillung der gegeniber dem Nutzer oder Kunden eingegangenen Verpflichtungen durch

andere Nutzer oder Kunden.

3. zondacrypto ist nicht haftbar fiir: a. die Loéschung von Daten, die von Nutzern oder Kunden in
das Informations- und Kommunikationssystem der Boérse eingegeben wurden, durch
Informations- und Kommunikationssysteme auflerhalb der Kontrolle von zondacrypto; b. die

Folgen, die sich ergeben, wenn Nutzer oder Kunden ihr Login und ihr Passwort oder ihre


https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/datenschutzrichtlinie
https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/cookie-richtlinie

API-Schlussel Dritten zur Verfigung stellen; c. die Folgen der auf dem Konto durchgefuhrten
Transaktionen, wenn diese in Ubereinstimmung mit dem Verfahren des Logins in das
betreffende Konto unter Verwendung des Logins und des Passworts des Nutzers oder Kunden
oder seiner API-Schlussel bestellt oder durchgeflhrt wurden; d. die Folgen der Handlungen
oder Unterlassungen von externen Betreibern oder anderen Einrichtungen, die den Nutzern
oder Kunden im Rahmen der Umsetzung der verschiedenen Funktionalitaten der Borse
Dienstleistungen erbringen; e. die Korrektheit der Ein- und Auszahlungen von
Kryptowahrungen, wenn die diesbezlglichen Probleme beim Netzwerk der betreffenden

Kryptowahrung liegen und aul3erhalb der Kontrolle von zondacrypto liegen;

f. Verzégerungen bei der Anzeige der Borse auf den vom Nutzer oder Kunden verwendeten
Gerate, die auf anderen Servern als den Servern von zondacrypto oder den vom Nutzer oder
Kunden verwendeten Geraten entstehen; g. Transaktionsregistrierungszeiten bei der Belastung
der Wallets der einzelnen Kryptowahrungen; h. fehlerhafte Eingabe von Daten durch den
Kunden fir die Einzahlung oder Auszahlung von Geldern - wenn der Vorgang storniert werden
muss, werden dem Kunden die Kosten der Bankprovision oder des Dienstleisters in Rechnung
gestellt; i. finanzielle Verluste, die den Kunden durch die Unmdglichkeit, wahrend der
technischen Unterbrechung Transaktionen Uber die Boérse zu tatigen, entstanden sind; j.
Finanzielle Verluste von Kunden, die sich aus Wechselkursdifferenzen ergeben, die wahrend
der Sperrung eines bestimmten Geschafts oder Kontos gemal den Regeln oder auf Verlangen
staatlicher Behorden entstanden sind; k. Probleme oder technische Beschrankungen,
einschliesslich der Datenubertragungsgeschwindigkeit der vom Nutzer oder Auftraggeber
verwendeten EDV-Ausstattung, Endgerate, Informations- und Kommunikationssysteme und
Telekommunikationsinfrastrukturen, die den Nutzer oder Auftraggeber an der Nutzung der
Borse beeintrachtigen; I. die Folgen einer Nutzung der Boérse durch den Nutzer oder den
Kunden, die dem geltenden Recht, den AGB, den anerkannten Grundsatzen des

gesellschaftlichen Zusammenlebens oder den g zuwiderlauft.

4. Bei der Anwendung der Regeln sind die Rechte der Verbraucher nach dem Verbraucherrecht

zu bertcksichtigen.

VIII. GEISTIGES EIGENTUM



§17

1. zondacrypto stehen die Rechte an den auf der Bdrse zur Verfigung gestellten Werken,
Bezeichnungen und Marken zu, soweit diese in Zusammenhang mit der Erbringung der

Dienstleistungen stehen.

2. Die im Rahmen und zum Zweck der Erbringung der Dienstleistungen zur Verfigung

gestellten Werke, Bezeichnungen und Marken genief3en den gesetzlich vorgesehenen Schutz.

3. Jeder Nutzer und Auftraggeber ist berechtigt, die Werke im Rahmen der gesetzlich

zuldssigen privaten Nutzung zu verwenden.

4. Jede Nutzung, die Uber die zulassige private Nutzung hinausgeht, bedarf der vorherigen

Zustimmung der an diesen Rechten berechtigten Person.

IX. BESCHWERDEVERFAHREN
§18

Der Nutzer oder der Kunde ist berechtigt, eine Beschwerde bezlglich der von zondacrypto
erbrachten Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowerten gemall dem Verfahren
einzureichen, das auf der Website von zondacrypto unter dem folgenden Link:

https://zondacrypto.com/documents/d/quest/complaint-procedure-de-docx beschrieben ist.

X. TRANSAKTIONSSICHERHEITSVERFAHREN

§19

1. Falls zondacrypto den begrindeten Verdacht hat, dass eine rechtswidrige Handlung
begangen wurde, insbesondere den Verdacht, dass die getatigten Gelder oder
Kryptowahrungen aus einer illegalen Quelle stammen, haben zondacrypto und die
Zahlungsbetreiber das Recht, die betreffende Transaktion oder das Konto zu sperren und die

Strafverfolgungs- und Justizbehérden tber den Verdacht zu informieren. Die Mitteilung erfolgt


https://zondacrypto.com/documents/d/guest/complaint-procedure-de-docx

unabhangig von sonstigen MalRnahmen von zondacrypto und den Zahlungsdienstleistern selbst.
Bis zur Klarung der Zweifel (z.B. durch erneute Verifizierung des Nutzers oder Kunden) oder bis
zur Einholung einer entsprechenden Anordnung der zustandigen Behdrde ist zondacrypto

berechtigt, das Konto des betroffenen Nutzers oder Kunden zu sperren.

2. Im Falle des Verdachts oder der Feststellung, dass die Daten des Nutzers oder des Kunden
in der Borse unvollstandig, unrichtig oder veraltet sind, hat zondacrypto das Recht, den Kunden
aufzufordern, sich dem in Abschnitt Ill des Reglements beschriebenen Verfahren zur erneuten
UberprUfung zu unterziehen oder zuséatzliche Dokumente zu uUbermitteln, die durch die

Umstande des Vorfalls gerechtfertigt sind.

3. Die Annahme dieser Bedingungen ist gleichbedeutend mit der Zustimmung des Nutzers oder

Kunden zu einer eventuellen erneuten Uberpriifung durch zondacrypto gemaR Absatz 2 oben.

4. Im Falle von Zweifeln an der Herkunft der Geldmittel oder Kryptowahrungen, die Gegenstand
der Transaktion sind, hat zondacrypto oder der Zahlungsbetreiber das Recht, die Durchfiihrung
der Transaktion zu verweigern, wenn diese Zweifel nicht ausgeraumt werden und die erneute
Durchflinrung des Verifizierungsverfahrens nicht zur Feststellung der Identitdt des Nutzers oder
Kunden fuhrt oder weiterhin Zweifel daran bestehen, ob die vom Nutzer oder Kunden

abgegebene Willenserklarung zur Durchflihrung der Transaktion nicht fehlerhaft ist.

5. Wenn in dem in Absatz 1 genannten Fall Bargeld oder Kryptowahrungen von zondacrypto
oder dem Zahlungsbetreiber angenommen wurden, koénnen zondacrypto oder der
Zahlungsbetreiber die Ausfiihrung der Transaktion blockieren, indem sie die Gelder oder die
Kryptowahrungen auf dem gesperrten Konto, auf dem Treuhandkonto von zondacrypto oder in
einer gerichtlichen Verwahrungsstelle hinterlegen, bis die endgultige Bestimmung des

Eigentimers durch die zu diesem Zweck ernannten Behorden erfolgt ist.

6. Auf begriindete Anfrage einer Bank oder eines anderen Finanzinstituts kann zondacrypto
oder der Payment Operator bei Verdacht auf eine rechtswidrige Handlung die Ausfiihrung der
Transaktion blockieren, indem er die Gelder oder Kryptowahrungen auf dem gesperrten Konto,
auf einem zondacrypto-Depotkonto oder in einer gerichtlichen Verwahrstelle hinterlegt, bis

rechtlich geklart ist, wem sie gehoren.



7. Fur den Fall, dass zondacrypto selbst zweifelsfrei feststellt, wem die Gelder oder die
Kryptowahrungen gehdren, wird zondacrypto selbst eine Anweisung zur Rickgabe der Gelder

an den Eigentimer erteilen.

8. Falls eine Transaktion ausgesetzt oder blockiert wird, wird zondacrypto die Parteien der

Transaktion unverzuglich informieren.

9. Die nachtragliche Ausflhrung einer Transaktion nach deren vorheriger Aussetzung oder
Sperrung des Kontos oder die Riickzahlung von Geldern nach der Aussetzung oder Sperrung
einer Transaktion aufgrund von Handlungen, die sich aus einem Verstol3 des Nutzers oder des
Kunden gegen die Allgemeinen Geschaftsbedingungen ergeben, oder aufgrund von
Handlungen von zondacrypto, die auf den Bestimmungen der Allgemeinen
Geschaftsbedingungen beruhen (z.B. die Notwendigkeit, ein erneutes Verifizierungsverfahren
durchzufihren), berechtigen den Nutzer oder den Kunden nicht, Anspriiche gegen zondacrypto

aus irgendeinem Grund, insbesondere im Hinblick auf entgangene Gewinne, zu richten.

10. Die in diesem Absatz genannten Verfahren gelten auch, wenn der Kunde im Rahmen eines
speziellen Mandats Geschéfte fiir Dritte tatigt. In einem solchen Fall kann die Uberpriifung des
Kunden zuséatzlich zu dem in Absatz 2 beschriebenen Verfahren insbesondere darin bestehen,
dass der Kunde aufgefordert wird, die Daten anzugeben, die eine vollstandige Uberpriifung der
Dritten ermdglichen, fir die die Transaktionen gemafl den Bestimmungen in Absatz 2
durchgefiihrt werden, und die Berechtigung zur Durchfihrung von Transaktionen fiir diese

Personen nachzuweisen.

11. In dem in Absatz 10 genannten Fall gelten die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes

entsprechend.

12. Handelt ein Nutzer oder Kunde gegenlber zondacrypto durch einen Bevollmachtigten,
insbesondere bei der Einreichung einer Beschwerde oder der Geltendmachung einer
Forderung, so ist eine Vollimachtsurkunde vorzulegen, die entweder notariell beurkundet ist oder
deren Unterschrift notariell beglaubigt ist. Alternativ kann die Erteilung der Vollmacht durch eine
Videoverifikation des Nutzers oder Kunden nachgewiesen werden. Das Vorstehende gilt nicht

fur eine Vollmacht, die einem professionellen Bevollmachtigten, d. h. einem Rechtsanwalt oder



einem Rechtsberater, erteilt wurde, fir die eine Bescheinigung tber die Ubereinstimmung mit
dem Original ausreichend ist. Die in den vorstehenden Satzen genannten Anforderungen sollen
die Rechte des Nutzers oder des Kunden nicht einschranken, sondern ergeben sich lediglich
aus der Notwendigkeit, zu bestatigen, dass die Vollmacht im Namen des Nutzers oder des

Kunden erteilt wurde, die nur in elektronischer Form vorgelegt wird.

13. Erforderlichenfalls und ohne die Zustimmung des Nutzers oder des Kunden einholen zu
missen, stellt zondacrypto den in Absatz 1 genannten Behdrden die in ihrem Besitz
befindlichen Daten Uber die Identitdt des Nutzers oder des Kunden zur Verfligung, die beide
angegeben sind durch den Nutzer oder Auftraggeber selbst, die im Rahmen des in Absatz 2
genannten Verifizierungsverfahrens gewonnen wurden, sowie andere Informationen Gber seine

Tatigkeit an der Borse.

14. Darlber hinaus behélt sich zondacrypto aufgrund der vom Bdérsenbetreiber angewandten

internen__Richtlinien _und der internationalen Sanktionsliste das Recht vor, keine

Geschaftsbeziehungen mit Blirgern, Einwohnern oder Rechtstragern mit Sitz oder Wohnsitz auf
dem Territorium der auf der internationalen Sanktionsliste aufgeflihrten Lander einzugehen.
Gleichzeitig behalt sich zondacrypto aufgrund des sehr hohen Risikos von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung das Recht vor, keine Geschaftsbeziehungen mit Blirgern, Einwohnern
oder Rechtstragern mit Sitz oder Wohnsitz auf dem Gebiet von Landern einzugehen, die im
Rahmen interner Verfahren flr inakzeptabel erklart wurden. Dies basiert ausschliefdlich auf
internationalen Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen und soll in keiner Weise eine
Diskriminierung dieser Personen aufgrund ihrer Nationalitat darstellen. Die Liste der
inakzeptablen Lander und Regionen ist auf der Website des Borsenbetreibers abrufbar unter:

https://zondacrypto.com/de/nonacceptable-countries.

Xl. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND

§ 20

1. Auf den zwischen dem Kunden und zondacrypto geschlossenen Vertrag, dessen Gegenstand
die von zondacrypto an der Borse zu den Regeln festgelegten Bedingungen erbrachten

Dienstleistungen sind, ist das Recht der Republik Estland anwendbar. Die vorstehende
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Bestimmung entzieht Kunden, die Verbraucher sind, nicht den Schutz, der ihnen durch das an

ihrem gewohnlichen Aufenthaltsort geltende Recht gewahrt wird.

2. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit den von zondacrypto erbrachten Dienstleistungen

werden von den zustandigen ordentlichen Gerichten entschieden.

3. Der Nutzer oder der Kunde, der ein Verbraucher ist, hat die Mdoglichkeit, ein
aullergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren in Anspruch zu nehmen.
Informationen Uber den Zugang zu den oben genannten Streitbeilegungsverfahren und

-ablaufen finden Sie unter anderem auf der Online- Plattform EU ODR, die unter folgender

Adresse zu finden ist; http://ec.europa.eu/consumers/odr/. *

[* - Die OS-Plattform (ODR Plattform) ist nur bis zum 20. Juli 2025 in Betrieb — infolge der
Verordnung (EU) 2024/3228 des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Dezember
2024 zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und zur Anderung der Verordnungen
(EU) 2017/2394 und (EU) 2018/1724 hinsichtlich der Abwicklung der européischen Plattform zur
Online-Streitbeilegung.]

XIl. ANDERUNGEN DER VORSCHRIFTEN UND REGELUNGEN
§ 21

1. zondacrypto ist berechtigt, die Allgemeinen Geschaftsbedingungen jederzeit zu andern, und
eine solche Anderung tritt zu dem von zondacrypto angegebenen Datum in Kraft,
vorausgesetzt, dass das Datum des Inkrafttretens der Anderung der Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen nicht weniger als 7 Tage ab dem Zeitpunkt betragt, an dem die
geanderten Allgemeinen Geschaftsbedingungen dem Nutzer oder Kunden zur Verfligung
gestellt werden. Jeder Nutzer und Kunde wird durch eine E-Mail an die seinem Konto
zugewiesene E-Mail-Adresse (ber die Anderung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen

informiert.

2. Wenn der Nutzer oder Kunde die Anderungen der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen nicht
akzeptiert, um den Vertrag Uber die Erbringung von Dienstleistungen zu kindigen, muss der

Nutzer oder Kunde zondacrypto unverziglich schriftlich oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse


http://ec.europa.eu/consumers/odr/

benachrichtigen: support@zondacrypto.com. In diesem Fall wird der Vertrag zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens der gednderten Bedingungen beendet.

3. Eine Anderung der Geblhren- und Provisionstabelle in Bezug auf die Provision fiir die
Auszahlung von Kryptowahrungen aufgrund von dynamischen Veranderungen in diesem
Bereich, die auRerhalb der Kontrolle von zondacrypto liegen, oder der Zahlungsmethoden stellt

keine Anderung der Allgemeinen Geschaftsbedingungen dar.

4. Eine Anderung der Liste der nicht akzeptablen Léander und Regionen, auf die in § 19 Punkt
14 der Allgemeinen Geschaftsbedingungen Bezug genommen wird, aufgrund von dynamischen
Anderungen im Zusammenhang mit internationalen Richtlinien und der Einhaltung von
internationalen Sanktionen und Verfahren zur Bekampfung von Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung - in dieser Hinsicht auerhalb der Kontrolle von zondacrypto - stellt

keine Anderung der Allgemeinen Geschéftsbedingungen dar.
XIll. ANFORDERUNGEN AN DIE BARRIEREFREIHEIT
§ 22

Der Zahlungsdienstleister ergreift als Anbieter von elektronischen Dienstleistungen in dem
Bestreben, einen mdéglichst breiten Zugang zu seinen Diensten zu gewahrleisten, fortlaufend
Maflnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen gemaly der Richtlinie (EU)
2019/882 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 Uber die
Barrierefreiheitsanforderungen fiir Produkte und Dienstleistungen (Europaischer Rechtsakt zur
Barrierefreiheit) sowie der entsprechenden nationalen Vorschriften zur Umsetzung des
Europaischen Rechtsakts zur Barrierefreiheit, einschliellich des estnischen Gesetzes vom 30.
Mai 2022 Uber die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen (Products and Services

Accessibility Act).

Detaillierte Informationen dariber, wie die vom Zahlungsdienstleister angebotenen
Dienstleistungen die Anforderungen an die Barrierefreiheit erfillen, finden Sie auf der Website
des Zahlungsdienstleisters unter der folgenden Adresse:

https://zondacrypto.com/de/legal/erklarung-zur-digitalen-barrierefreineit-bei-zondacrypto.



https://zondacrypto.com/de/legal/zondacrypto-exchange/tabelle-der-gebuhren-und-provisionen
https://zondacrypto.com/de/nonacceptable-countries
https://zondacrypto.com/de/legal/erklarung-zur-digitalen-barrierefreiheit-bei-zondacrypto

	Allgemeine Geschäftsbedingungen 

